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Alters- und generationengerechte Quartiersentwicklung 
durch Städte, Gemeinden, Landkreise und
zivilgesellschaftliche Akteure 

 Flächendeckende Beratungs- und Förderstrukturen 
 Gemeinsames Kommunales Kompetenzzentrum 

Quartiersentwicklung (GKZ.QE)
 Fachstelle ambulant unterstützte Wohnformen (FaWo)
 Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung (BWGV)

 Gut beraten! Beratungsgutscheine 4000,- €
Informationen: https://allianz-fuer-beteiligung.de

Strategie „Quartier 2030 – Gemeinsam.Gestalten.“
Ministerium für Soziales und Integration BW

Weitere Informationen/Newsletter: www.quartier2030-bw.de

https://allianz-fuer-beteiligung.de/
http://www.quartier2030-bw.de/
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Projekte zur alters- und generationengerechten 
Entwicklung von Quartieren mit Maßnahmen der 
Bürgerbeteiligung

 20.000 – 115.000 € für Städte, Gemeinden, 
Kommunale Verbünde, Landkreise (+ Zivil-
gesellschaft)

 Externe Beratung zur Umsetzung

 Anträge bis spätestens 29. Januar 2021 
fortlaufend !! Termine für verpflichtendes 
Antragsgespräch aktuell ausgebucht !!

 Ansprechpartner: https://allianz-fuer-beteiligung.de

Förderprogramm „Quartiersimpulse. Beratung und 
Umsetzung von Quartiersprojekten vor Ort“

https://allianz-fuer-beteiligung.de/
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 Fördermittel für Auf-, Ausbau und Implementierung eines 
regionalen Netzwerkes (Personal- und Sachkosten, Fortbildung, 
Öffentlichkeitsarbeit)

 880.000 € jährlich; Förderbetrag max. 20.000 Euro 
je Kreis/kreisfreier Stadt pro Jahr 

 Zusammenschluss von mind. 3 Akteuren, 
Einbindung Kreis/kreisfreie Stadt, Konzeption, 
Qualitätsmanagement, Selbsthilfe-Beteiligung

 Antrag an: AOK BW  Nina.Schaeuble@bw.aok.de

 Antragsunterlagen, Musterkooperationsvereinbarung: 
www.demenzundkommune-bw.de

Förderung von regionalen Netzwerken 
nach§45c Abs. 9 SGB XI

mailto:Nina.Schaeuble@bw.aok.de
http://www.demenzundkommune-bw.de/
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Auf- und Ausbau lokaler und regionaler Netzwerke zur 
Unterstützung und Begleitung sowie zur Förderung der sozialen 
Teilhabe demenziell Erkrankter und ihrer Angehörigen 

 fünf neue Förderwellen von 2020 bis 2024 

 Förderung von 150 Netzwerken über drei Jahre mit je 30.000 €

 Fördervoraussetzungen: Verantwortlicher Träger, mindestens 
fünf Akteure, Zusammenarbeit mit der Kommune

 Dritte Förderwelle: Ausschreibung im Frühsommer 2021

 Information und Beratung: Netzwerkstelle „Lokale Allianzen für 
Menschen mit Demenz“, www.netzwerkstelle-demenz.de

Lokale Allianzen für Menschen mit 
Demenz – BMFSFJ

http://www.netzwerkstelle-demenz.de/
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 Wettbewerb: innovative genossenschaftliche 
Quartiersideen und -projekte um das „reine 
Wohnen“ um Angebote zu erweitern

 Für Initiativen und Projekte

 Bewerbung bis zum 12. März 2021

 Preisträger: intensive Begleitung bis zur Gründung und 
Eintragung ins Genossenschaftsregister.

 Für alle teilnehmenden Quartiere: kostenlose 
Erstberatung, zahlreiche Veranstaltungen, Workshops 
und Webinare (aktuell: Roadshows), Vernetzung und 
Austausch untereinander sowie mit der BWGV

www.wir-leben-genossenschaft.de/

Genossenschaftlich getragene 
Quartiersentwicklung - bwgv

http://www.wir-leben-genossenschaft.de/
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 … in der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und 
Prävention besonders verletzlicher Personengruppen

 Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit auf 
kommunaler Ebene

 Antragsberechtigt: Kommunen (Kreis bzw. kreisfreie Stadt)

 idealerweise in Kooperation mit einem kommunal 
ansässigen Programm- bzw. Projektträger (z. B. 
Sportverein, Wohlfahrtsverband) welcher Nähe zur 
Zielgruppe bzw. deren Lebenswelten vorweisen kann.

 Förderung jährl. 30.000 € bzw. 20.000 € im 4. Jahr

 www.gkv-buendnis.de

Förderung zielgruppenspezifischer 
Interventionen … * - GKV-Bündnis für Gesundheit

https://www.gkv-buendnis.de/foerderprogramm/zielgruppenspezifische-interventionen/
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 Förderprogramm für gemeinnützige Organisationen

 Förderung: ausschließlich Personalstellen (bis 100 %), 

 Dauer der Förderung: 

3 Jahre (+2) zur Konzeptumsetzung oder 

einjährige Förderung zur Konzepterarbeitung/ Sozialraumanalyse plus 
weitere 2 Jahre zur Konzeptumsetzung

 Wichtig: alle Zielgruppen im Quartier in den Blick nehmen! 

 Aktuelle Bewerbungsphase bis zum 22. Januar 2021

 www.fernsehlotterie.de

Soziale Maßnahmen zur Quartiersentwicklung
Deutsches Hilfswerk

https://www.fernsehlotterie.de/foerdern-engagieren/foerdermittelbewerbung
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 Initiative der ev. Landeskirche in Baden/Diakonie Baden
 Mit dem Konzept öffnet sich die Kirchengemeinde in das 

Dorf, in die kommunale Gemeinde, in das Quartier
 mindestens zwei weitere Kooperationspartner 
 Beratung, Vernetzung und Finanzierung:

 Projektfonds für kleinere Projekte bis zu 10.000 € 
 Kirchenkompassmittel für größere Projekte zw. 10.000 und 70.000 €

 www.ekiba.de

Sorgende Gemeinde werden
Initiative der ev. Landeskirche in Baden/Diakonie Baden

https://www.ekiba.de/html/content/sorgende_gemeinde_werden.html
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 27. Landeswettbewerb (2020-2023)

 Ziel: ganzheitliche Entwicklung ländlicher Gemeinden 
(kulturell, sozial, wirtschaftlich, ökologisch, 
zukunftsorientiert) durch aktive Mitwirkung  der Bürgerinnen 
und Bürger. Stärkung der Dorfgemeinschaft

 Teilnahmeberechtigt: Dorfgemeinschaften (max 3.000 EW)

 Förderung: Zuschuss i. H. v. 3.000 €. Beratung und 
Auszeichnungen im Vordergrund

 Antragsfrist 31. Dezember 2020 beim zuständigen 
Regierungspräsidium

 www.dorfwettbewerb-bw.de

Unser Dorf hat Zukunft
Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz

https://dorfwettbewerb.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite
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Fördermöglichkeiten in Zeiten von Corona

Hilfspaket der Landesregierung BW
 Hilfe für in Not geratene Vereine/Organisationen
 Max. Fördermittel von 12.000 € pro Verein (einmalig)
 Beantragung über das Service-Portal BW beim RP Tübingen

Rettungsschirm nach § 150 Abs. 5a SGB XI
 Möglichkeit der Erstattung von Mindereinnahmen und 

Mehrausgaben bei Unterstützungsangeboten aufgrund der 
Corona-Pandemie

 Zeitraum: März 2020 – Dezember 2020
 Antragsfrist: 31.03.2021
 Informationen auf dem Gesundheitspartnerportal der AOK BW 


